
Entsorgung von Elektro-Altgeräten (Elektro-G) 
Separater Ausweis der Entsorgungsbeträge 
 
 
Sehr geehrter Geschäftspartner, 
 
am 23. März 2005 ist die Richtlinie der Europäischen Union in Deutschland als 
nationales Recht in Kraft getreten. Dadurch kommen auf Sie wesentliche 
Veränderungen zu, die Einfluss auf unsere Geschäftsabwicklung haben. 
 
Hersteller und Importeure stehen künftig in der Pflicht entsprechend Ihres 
Marktanteiles Altlampen (Gasentladungslampen) zu entsorgen. Um dies 
umzusetzen, werden die europäischen Lampenhersteller in Europa ein effizientes 
Branchensystem aufbauen. Ab dem 24. März 2006 werden Sie und Ihre Kunden in 
Deutschland alle defekten Gasentladungslampen bei den Sammelstellen umsonst 
abgeben können. 
 
Die Aufwendungen für die Entsorgung der Gasentladungslampen werden von dem 
von uns genutzten Branchensystem über jede verkaufte Lampe verrechnet. Diesen 
Betrag stellen wir als durchlaufenden Posten (ohne Aufschlag!) separat mit jeder neu 
gekauften Gasentladungslampe ab 24. März 2006 in Rechnung. Dadurch ist dieser 
Entsorgungsbetrag weder konditions- noch skontofähig. Bitte stellen Sie sich 
und Ihre IT-Systeme schon heute auf diese Veränderung ein. 
 
Mit den Branchenlösungen der Lampenindustrie stehen Ihnen kostengünstige und 
attraktive Entsorgungssysteme in Europa zur Verfügung, die zu mehr Umweltschutz 
und höheren Rücklaufquoten führen. Über die Höhe des Entsorgungsbeitrages 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.  Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere 
Experten gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
SLI Lichtsysteme GmbH 
 
      
 
i. V. Ludwig Kaiser      i. A. Christian Brehm 
Vertriebsleiter Deutschland    Int. Projektmanager WEEE 


